
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
 

 

 Seite 1/6 
 

  

 
Ah

Anhang zur Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt zur Verordnung über das militärische Gesundheitswesen 

 
Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln des Verordnungsentwurfs 
 

Art. Abs. Bst. Bemerkungen 

Neu   Es fehlt ein Artikel am Anfang der Verordnung, in welchem die wichtigsten Begriffen definiert werden. Indem er gewisse in der 

Verordnung verwendeten Begriffe präzisiert, wie zum Beispiel «Abgabestelle» oder «Spital- und Personalapotheken», würde er 

zu einem besseren Verständnis verhelfen. 

6 2 a Diese Formulierung umfasst alle inländischen und anerkannten ausländischen Hochschulabschlüsse in Psychologie. Dies ist 

nicht kongruent mit dem Erläuternden Bericht, wo in der Aufzählung auf S. 9 nur Personen mit einem eidgenössischen Weiter-

bildungstitel in Psychotherapie als militärische Gesundheitsfachpersonen aufgeführt sind. Die Formulierung ist entsprechend zu 

präzisieren. 

6 2 b Für die Definition des Begriffs der militärischen Medizinal- oder Gesundheitsfachperson reichen die Verweise auf die entspre-

chenden Bundesgesetze (MedBG, PsyG, GesBG), den Anhang der Interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von 

Ausbildungsabschlüssen sowie die in Art. 6 Abs. 2 Bst. d und e vorgesehenen Generalklausel.  

Das KVG bzw. die KVV legen die Voraussetzungen fest, unter denen Medizinal- und Gesundheitsfachpersonen zulasten der 

Obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) Leistungen erbringen dürfen. Vorausgesetzt wird u.a. eine kantonale Bewilli-

gung für die Berufsausübung (BAB) in eigener fachlicher Verantwortung. Eine BAB wiederum setzt u.a. einen entsprechenden 

inländischen oder anerkannten ausländischen Ausbildungsabschluss voraus. Dabei können nur Medizinal- und Gesundheits-

fachpersonen mit einem im MedBG, PsyG oder GesBG geregelten oder im Anhang der Interkantonalen Vereinbarung über die 

Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen aufgeführten Ausbildungsabschluss Leistungserbringer zulasten OKP sein. Da die 

militärischen Medizinal- und Gesundheitsfachpersonen ihre Leistungen darüber hinaus nicht zulasten der OKP erbringen, ist die 

Erwähnung des KVG sowohl in gesetzessystematischer wie inhaltlicher Hinsicht nicht zutreffend. Wir beantragen, Bst. b zu 

streichen. 
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6 2 c Im Anhang der Interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen werden ebenfalls keine Tä-

tigkeiten aufgeführt, sondern die Ausbildungsabschlüsse, die im NAREG erfasst werden. Die Formulierung ist entsprechend 

anzupassen (z.B. «Als militärische Gesundheitsfachperson gilt, wer über einen Abschluss gemäss Anhang der Interkantonalen 

Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen verfügt und im Bereich des militärischen Gesundheitswe-

sens eine entsprechende Tätigkeit ausübt.»). 

«IKV» ist nicht eine offizielle Abkürzung für «Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüs-

sen». Es ist deshalb zu empfehlen, auf diese Abkürzung zu verzichten. 

6 2 d Der Anhang der Interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen umfasst nicht zwingend 

sämtliche Ausbildungsabschlüsse, die in den Kantonen bewilligungspflichtig sind. Insofern sollten unter Art. 6 Abs. 2 Bst. d 

auch Erlasse der Kantone erwähnt werden. 

7   Im zivilen Gesundheitswesen wird zwischen der (gesundheitspolizeilichen) Bewilligung zur Tätigkeit in eigener fachlicher Ver-

antwortung und der (sozialversicherungsrechtlichen) Zulassung von Leistungserbringern zulasten der OKP unterschieden. Um 

potenzielle Missverständnisse zu vermeiden, empfehlen wir, in der Verordnung auch von «Bewilligung» und nicht von «Zulas-

sung» zu sprechen. 

7 2 b Siehe Bemerkung zu Art. 6 Abs. 2 Bst. a. Die Formulierung muss sich auf Personen mit einem eidg. Weiterbildungstitel in Psy-

chotherapie beschränken.  

7 2 c Siehe Bemerkung zu Art. 6 Abs. 2 Bst. b. Auch für die fachlichen Voraussetzungen ist der Verweis auf das KVG weder nötig 

noch sachgerecht (es würde bedeuten, dass die militärischen Gesundheitsfachpersonen nebst einem entsprechenden Diplom 

unter anderem auch über eine kantonale BAB verfügen sowie die Qualitätsanforderungen nach Art. 58g KVG erfüllen müssten). 

Mit der Streichung von Art. 6 Abs. 2 Bst. b wird auch Art. 7 Abs. 2 Bst. c hinfällig. 

7 2 d Siehe Bemerkung zu Art. 6 Abs. 2 Bst. c. Die Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen 

macht keine Vorgaben zu fachlichen Voraussetzungen von Gesundheitsfachpersonen. Die Bestimmung ist so umzuformulieren, 

dass sie sich auf die im Anhang der genannten Vereinbarung aufgeführten Ausbildungsabschlüsse bezieht.  

8   Wir erlauben uns den Hinweis, dass die Berufsausübung unter fachlicher Aufsicht in vielen Kantonen nicht bewilligungspflichtig 

ist. Es obliegt den Gesundheitsinstitutionen, sicherzustellen, dass Gesundheitsfachpersonen, die unter fachlicher Aufsicht ar-

beiten, über die nötigen fachlichen Qualifikationen verfügen. Wir anerkennen, dass sich diese «Aufgabenteilung» des zivilen 

Gesundheitswesens nicht eins zu eins auf die Armee übertragen lässt und können die strengere Regelung nachvollziehen. 
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Im MedBG, GesBG und PsyG wird von «Tätigkeit unter fachlicher Aufsicht» (nicht «unter fachlicher Verantwortung») gespro-

chen, weshalb wir empfehlen, im gesamten Verordnungsentwurf ebenfalls dieser Terminologie zu folgen. 

8 2 a und 

b 

Die Inkongruenz zwischen Bst. a und b ist für uns nicht nachvollziehbar. Sie wird auch im Erläuternden Bericht nicht begründet. 

Im Übrigen unterstreicht dies die Notwendigkeit, Art. 6 Abs. 2 Bst. a im oben genannten Sinne zu präzisieren, da die Regelung 

für die Psychologieberufe bzw. die psychologischen Psychotherapeuten ansonsten nicht konsistent ist.  

7-9   Die enge Anlehnung der fachlichen Qualifikation und des Bewilligungswesens (Art. 7 und 8) an das MedBG müsste zur Folge 

haben, dass die militärische Tätigkeit auch nur noch im angestammten Fachbereich zulässig wäre. Kantonale Berufsaus-

übungsbewilligungen werden stets für einen spezifischen Fachbereich (Weiterbildungstitel) erteilt. Insofern wären in der militäri-

schen Grundversorgung auch nur noch Fachärzte bzw. Fachärztinnen oder Assistenzärzte bzw. -ärztinnen in entsprechender 

Weiterbildung zum Facharzt Allgemeine Innere Medizin (resp. praktische Ärzte) uneingeschränkt einsetzbar resp. bewilligungs-

fähig. Anderen Fachdisziplinen müsste man Bewilligungsauflagen machen. Falls solche fachlichen Einschränkungen im Sinne 

von Art. 9 vorgenommen werden sollen, ist eine Meldung gemäss Abs. 3 für die Kantone nur bedingt von Relevanz. 

    

    

10  2  Es sollte direkt in der Verordnung und nicht nur im Erläuternden Bericht festgehalten werden, welche Behörde zur Regelung der 

Einzelheiten zuständig ist. 

11   Es sollte direkt in der Verordnung und nicht nur im Erläuternden Bericht festgehalten werden, welche Behörde zur Regelung der 

Einzelheiten zuständig ist. 

15   Die Verbreitung und Nutzung des elektronischen Patientendossiers (EPD) ist erklärtes Ziel des Bundes. Im Rahmen der umfas-

senden Revision des EPDG ist vorgesehen, für sämtliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz automatisch ein EPD zu eröff-

nen. Gleichzeitig sollen sämtliche Leistungserbringer gemäss KVG zum Anschluss an eine Gemeinschaft oder Stammgemein-

schaft verpflichtet werden. 

Konsequenterweise sind darum auch militärische Medizinalpersonen und Gesundheitsfachpersonen sowie Einrichtungen des 

militärischen Gesundheitswesens generell zu verpflichten, sich einer zertifizierten Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft nach 

EPDG anzuschliessen. Darüber hinaus müssen militärische Medizinalpersonen und Gesundheitsfachpersonen verpflichtet sein, 
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behandlungsrelevante Daten im elektronischen Patientendossier des/der Patienten/-in zu erfassen, wenn ein solches vorhan-

den ist. 

Die entsprechenden Verpflichtungen sind in Art. 15 VMiGw oder an anderer geeigneter Stelle in der Verordnung zu verankern. 

16   Es sollte direkt in der Verordnung und nicht nur im Erläuternden Bericht festgehalten werden, welche Behörde zur Konkretisie-

rung der generellen Voraussetzungen zuständig ist. 

   Der Titel des 8. Abschnitts ist zu ergänzen. 

Der Titel muss klarstellen, dass es um Rechte und Pflichten von Patientinnen und Patienten des militärischen Gesundheits-

wesens geht. 

18   Es sollte festgelegt werden, dass urteilsfähige Patienten/-innen beim Eintritt in eine Einrichtung des militärischen Gesundheits-

wesens gefragt werden, ob sie eine Patientenverfügung erlassen respektive in einer Patientenverfügung oder in einem Vorsor-

geauftrag eine vertretungsberechtigte Person bezeichnet haben. 

21   In Anlehnung an die Bestimmungen des ZGB sollte die Armee analog zu den Regelungen in den Kantonen die Ärzteschaft defi-

nieren, welche eine Fürsorgerische Unterbringung anordnen darf, und für wie lange. 

26 1  Der Verweis auf das Datenschutzgesetz (DSG) ist für die betroffenen Personen nicht selbsterklärend. Es sollte stattdessen di-

rekt in der VMiGw festgehalten werden, dass Patienten/-innen auf Wunsch Einsicht in ihre Patientendokumentation gewährt 

wird und sich das Einsichtsrecht der gesetzlichen Vertretung nach ihrem Recht auf Aufklärung richtet. In beiden Fällen kann die 

Akteneinsicht mit Rücksicht auf schutzwürdige Interessen Dritter eingeschränkt werden. 

2  Gemäss Art. 6 Abs. 7 Bst. a DSG bedarf es zur Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten einer ausdrückli-

chen Einwilligung der betroffenen Person. In diesem Licht scheint die in Art. 26 Abs. 2 vorgesehene Widerspruchslösung nicht 

ausreichend. 

27   Eine Obduktion muss auch durch die Strafverfolgungsbehörde angeordnet werden können oder von der Armee respektive einer 

kantonalen Gesundheitsbehörde zur Sicherung der Diagnose, z.B. bei Verdacht auf eine Krankheit, die eine Gefahr für die All-

gemeinheit darstellt. 

29 1  Bezieht sich dieser Absatz auf militärische Spital- und Tierspitalapotheken? Dies ergibt sich nicht aus dem Verordnungstext. 
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30   Wir schlagen vor, einen Artikel «Abgabe» nach dem Artikel 30 einzufügen, da die Medikamentenabgabe im vorliegenden Erlas-

sentwurf nicht geregelt wird.   

Mit diesem Artikel sollten die Abgabemodalitäten definiert sowie die Abgabestellen und die Personen, die zur Abgabe rezept-

pflichtiger und rezeptfreier Medikamente befugt sind, bestimmt werden.   

Die detaillierten Abgabebestimmungen müssen in diesem Artikel in Übereinstimmung mit den Regelungen des Heilmittelgeset-

zes (HMG) aufgeführt werden. 

31 2 

und 

3 

 Es ist nicht klar, um welche Abgabestellen es sich handelt. 

Es ist unklar, wie eine zivile Abgabestelle überprüfen kann, ob die Verschreibung durch eine berechtigte militärische Medizinal-

person ausgestellt wurde. Im zivilen Gesundheitswesen dürfen nur Ärzte/Ärztinnen mit einer kantonalen Berufsausübungsbewil-

ligung Rezepte ausstellen. Ist dazu beispielsweise ein entsprechender Eintrag im MedReg vorgesehen? 

35   Bezieht sich dieser Artikel auf militärische Spital- und Tierspitalapotheken? Dies ergibt sich nicht aus dem Verordnungstext. 

36   Gemäss Erläuterndem Bericht bezieht sich dieser Artikel auf das militärische Gesundheitswesen (Geltung nur für militärische 

Medizinalpersonen und Patienten/-innen des militärischen Gesundheitswesens). Dies ergibt sich jedoch nicht aus dem Verord-

nungstext. 

Falls zivile Apotheken beauftragt werden, militärische Personen zu impfen, sind die kantonalen Vorschriften bindend, um Imp-

fungen durchführen zu dürfen. 

40 1  Dies führt zu Überschneidungen mit den zivilen Vorgaben zum Führen einer Privatapotheke. In gewissen Kantonen dürfen 

ohne kantonale Betriebsbewilligung Arzneimittel nur für die Erstabgabe, bei Notfällen und bei Hausbesuchen abgegeben wer-

den. Praxen ohne kantonale Betriebsbewilligung zum Führen einer Privatapotheke sind nicht zur uneingeschränkten Abgabe 

von Arzneimitteln befugt. Wer hätte bei der geplanten Regelung gemäss VMiGW die Gesamtverantwortung für die Aufsicht und 

die Inspektionen? Wer wäre bei aufsichtsrechtlichen Fragen im Lead?  

Das Führen einer Dienstapotheke mit uneingeschränkter Dispensationsmöglichkeit für Arzneimittel ohne kantonale Bewilligung 

ist abzulehnen. 

41   Bezieht sich dieser Artikel auf Einrichtungen des militärischen Gesundheitswesens? Falls damit zivile Spitäler gemeint sind, in 

welchen Fällen sollen sie auf entsprechende kantonale Bewilligungen verzichten dürfen? Und wer kontrolliert die Voraussetzun-

gen? 
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43 1  Im Erläuternden Bericht sollte klar festgehalten werden, dass die Einrichtungen des zivilen Gesundheitswesens aufgrund einer 

Leistungsvereinbarung gemäss Art. 43 Abs. 2 nicht zu militärischen Einrichtungen werden. Es stellt sich zudem die Frage, wie 

im Falle einer solchen Zusammenarbeit die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten zwischen dem Sanitätsdienst der Armee und 

den zivilen kantonalen Bewilligungs- und Aufsichtsbehörden erfolgt. 

2  Es ist zwingend, dass die zivilen kantonalen Bewilligungs- und Aufsichtsbehörden über entsprechende Leistungsvereinbarun-

gen informiert und in die Verhandlungen einbezogen werden. Solche Leistungsvereinbarungen können gerade bei stationären 

Einrichtungen Auswirkungen auf deren Auslastung und Kapazitäten haben. Die Kantone planen ihre Spitalversorgung; deshalb 

müssen sie solchen Leistungsvereinbarungen vorgängig zustimmen. Es sind entsprechende Bestimmungen im Verordnungs-

text aufzunehmen.   

44   Gemäss Erläuterndem Bericht erstreckt sich die Aufsicht mittelbar auch auf zivile Einrichtungen, die von der Sanität mitbenutzt 

werden. Diese Doppelaufsicht ist zu vermeiden. 

Sollte an der Aufsicht der Sanität auch über zivile Einrichtungen festgehalten werden, muss zwingend vorgängig ein Informati-

onsaustausch mit der zivilen Aufsichtsbehörde erfolgen und diese ist konsequent in den gesamten Prozess einzubeziehen. 

Schliesslich hat sie Aufsichtsfunktion im zivilen Bereich. Betriebskontrollen sind jederzeit mit den zivilen Aufsichtsbehörden ab-

zusprechen. Allfällige Verwaltungs- oder Disziplinarmassnahmen von Seiten der Sanität sind ebenfalls zwingend mit der zivilen 

Aufsichtsbehörde abzusprechen und zu koordinieren. 

46 2  Es müssen unter Umständen mehrere Aufsichtsbehörden verschiedener Kantone informiert werden, wenn die betreffende mili-

tärische Medizinalperson oder Gesundheitsfachperson im Bereich des zivilen Gesundheitswesens in verschiedenen Kantonen 

tätig ist. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Bemerkungen zu Art. 9 Abs. 3 und 4. 

3  Dieser Artikel sieht vor, dass die zivilen Aufsichtsbehörden im Rahmen der Amtshilfe der für den Sanitätsdienst der Armee zu-

ständigen Stelle disziplinarrechtlich relevante Vorfälle und Wahrnehmungen betreffend militärische Medizinalpersonen und Ge-

sundheitsfachpersonen melden können, soweit dies nach kantonalem Recht zulässig ist. Hier stellt sich mit Blick auf den 

Schutz der öffentlichen Gesundheit die Frage, ob anstatt der vorgeschlagenen Kann-Vorschrift in diesen Fällen nicht eine Mel-

depflicht analog Art. 34 des Bundesgesetzes über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz; SR 811.11; 

MedBG) angezeigt wäre. Diese Meldepflicht müsste aber in einer formell-gesetzliche Grundlage geregelt werden. 

 


